
Deshalb „legt die Partei großen Nachdruck auf die 
strenge Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
und erachtet ihre Festigung als untrennbaren Bestand
teil der Vertiefung der sozialistischen Demokratie“.
Im Beschluß wird mit Nachdruck auch auf die Not
wendigkeit hingewiesen, streng gegen die unter
wühlende und staatsfeindliche Tätigkeit des Gegners 
vorzugehen. „Solche Versuche müssen aufgedeckt und 
die Täter unschädlich gemacht werden. Deshalb werden 
wir die Staatsorgane weiter festigen, die dazu berufen 
sind, unseren Staat und unsere Gesellschaft zu 
schützen.“
Mit den neuen Maßnahmen, die das Zentralkomitee der 
KPC beschlossen hat, wird das Recht, das sich im bis
herigen Verlauf des Kampfes um den Aufbau des 
Sozialismus in der CSSR als wichtiges Instrument in 
der Hand der Arbeiterklasse und des ganzen werktäti
gen Volkes bewährt hat, seinen sozialistischen Charakter 
weiter vertiefen.

Das Recht muß in Einklang mit der sozialistischen Ent
wicklung gebracht werden
Im Beschluß heißt es:

„Unsere Rechtsordnung muß mit der Entwicklung 
unserer Gesellschaft, ihren Aufgaben und Bedürf
nissen und auch mit der Entwicklung des Bewußt
seins der Werktätigen Schritt halten. Vor allem ist es 
notwendig, die Vorschriften, die schon nicht mehr den 
Anforderungen der sozialistischen Entwicklung ent
sprechen, neu zu regeln und sie in Einklang mit der 
neuen, sozialistischen Verfassung zu bringen.“

Und in einem Leitartikel in „Rüde prävo“ wird zum 
Ausdrude gebracht, daß im Recht der CSSR die erziehe
rische Funktion immer mehr in den Vordergrund tritt 
und Zwangsmaßnahmen nur dort angewandt werden, 
„wo eine erzieherische Einwirkung der Gesellschaft 
erfolglos ist und wo die Interessen Unserer Gesellschaft, 
unseres sozialistischen Staates, bedroht sind“.
Nach dem Beschluß des Zentralkomitees der KPC wer
den konkrete Veränderungen auf den Gebieten des 
Arbeitsrechts, des Zivilrechts und des Strafrechts 
durchgeführt. Dabei richtet die KPC die Aufmerksam
keit vor allem auf die neuen gesellschaftlichen Pro
bleme, die einer Lösung bedürfen.
In bezug auf die Neuregelung einiger wichtiger Ab
schnitte des Arbeitsrechts wird ausgeführt, daß in der 
sozialistischen Gesellschaft das Arbeitsrecht eine 
Garantie der Rechte der Werktätigen bedeutet und ein 
aktives Instrument der Entwicklung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse und bei der Erziehung der 
Werktätigen ist.
Was das Zivilgesetzbuch der CSSR betrifft, so zwingen 
die großen Veränderungen, die sich auf allen Gebieten 
des gesellschaftlichen Lebens bemerkbar machen, eben
falls zu einer Neuregelung. „Das Zivilgesetzbuch muß 
von der untrennbaren Einheit des sozialistischen Eigen
tums und des persönlichen Eigentums ausgehen, dessen 
Hauptquelle bei uns die Arbeit eines jeden Bürgers ist. 
Es geht von der grundsätzlichen Einheit der Interessen 
des Bürgers als persönlicher Eigentümer und als ver
antwortungsvoller Arbeiter an seinem Arbeitsplatz 
aus“.
Bedingt durch die Veränderungen im gesellschaftlichen 
Leben und im Zusammenhang mit der größeren Beteili
gung der Werktätigen an der Verwirklichung des sozia
listischen Rechts ist es auch notwendig geworden, die 
Zivilprozeßordnung zu ändern.
Im Beschluß wird gesagt:

„Die neue Zivilprozeßordnung muß in Einklang mit 
den Veränderungen des Zivilrechts und des Arbeits
rechts stehen. Sie muß von den in der Verfassung 
enthaltenen Grundsätzen des Gerichtsverfahrens aus
gehen und die volle Entfaltung der erzieherischen 
Einwirkung des Gerichts ermöglichen.“

Das bisherige Strafrecht und die Strafprozeßordnung 
in der CSSR haben sich bewährt und wirksam zur 
Verfolgung der Feinde und zur Festigung der Gesetz
lichkeit beigetragen. Die erzieherische Wirkung der 
Strafrechtsprechung ist gestiegen, und die richtige An
wendung der Strafgesetze war von Bedeutung bei der 
Senkung der Kriminalität. Die wachsende Rolle der 
gesellschaftlichen Einwirkung erfordert aber auch auf 
den Gebieten des Strafrechts und Strafprozeßrechts ge
wisse Verbesserungen.

„Die strafrechtliche Verantwortung für Taten, die für 
die Gesellschaft und den Staat nicht besonders ge
fährlich sind und denen durch Maßnahmen der gesell
schaftlichen Erziehung und durch Disziplinär- und 
Verwaltungsmittel abgeholfen werden kann, soll ein
geschränkt werden. Das ist vor allem bei Jugendlichen 
und bei Personen, die zum ersten Mal eine strafbare 
Handlung von geringer Gesellschaftsgefährlichkeit be
gangen haben, wichtig.

Dabei ist es aber notwendig, den Staat und die Gesell
schaft vor solchen Personen zu schützen, die schwere 
Straftaten begehen.“

Schaffung örtlicher Volksgerichte
Eine besondere Maßnahme, die auf der Tagung des 
Zentralkomitees der KPC ausgearbeitet wurde und 
durch welche das Gerichtswesen im Geiste der neuen 
Verfassung ausgebaut wird, ist die Schaffung örtlicher 
Volksgerichte. Wie „Rüde prävo“ schreibt, werden diese 
Gerichte nicht errichtet, „weil wir neue .Strafgerichte* 
brauchen, sondern weil wir so den Umfang des staat
lichen Zwanges einschränken und durch den Einfluß 
des Kollektivs ersetzen können“.

Und im Beschluß wird hierzu gesagt:
„Ein deutlicher Ausdruck der sich erweiternden Teil
nahme der Werktätigen an der Gerichtstätigkeit ist 
die Errichtung der örtlichen Volksgerichte, die 
Schaffung der Institutionen der gesellschaftlichen 
Kläger ... und die Übernahme einer Garantie für die 
Umerziehung der Übeltäter durch gesellschaftliche 
Organisationen.“

Diese Gerichte werden — so wird das auch in der neuen 
Verfassung der CSSR gesagt — ein wichtiges Glied des 
einheitlichen Systems des Gerichtswesens sein. Als un
mittelbare Organe der Werktätigen werden sie in den 
Betrieben und Orten einige Verfehlungen der Bürger 
erörtern und entscheiden und auch einige zivilrecht
liche Streitigkeiten lösen.
„Sie werden zur Entfaltung kameradschaftlicher Be
ziehungen zwischen den Werktätigen beitragen, die 
Würde und Ehre der Bürger schützen, durch kamerad
schaftliche Beeinflussung und moralische Kraft die 
Kollektive der Bürger zu einer unversöhnlichen Haltung 
gegenüber jeder Handlung, die der Gesellschaft Schaden 
verursacht, führen. Sie werden die Verletzung der Ge
setze und der Grundsätze des sozialistischen Zusammen
lebens und andere Handlungen, die mit den Pflichten 
eines Bürgers eines sozialistischen Staates unvereinbar 
sind, bekämpfen.“
Von großem Interesse für uns ist der Umfang der 
Kompetenz der örtlichen Volksgerichte. Im Beschluß 
wird ausdrücklich hervorgehoben, daß sie über einige 
Fälle der Verletzung von Rechtsvorschriften entschei
den, die für die Gesellschaft weniger gefährlich sind.
„Sie behandeln und entscheiden vor allem Fälle von 
geringfügigen Diebstählen, Beschädigung oder anderer 
Gefährdung des Volkseigentums sowie von kleinen 
Diebstählen, Veruntreuung und anderen absichtlichen 
oder fahrlässigen Beschädigungen des persönlichen 
Eigentums.“

Die örtlichen Volksgerichte behandeln ferner Vergehen, 
durch die das sozialistische Zusammenleben gestört
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